Kommunalwahl Bayern – 
Wahlprüfsteine des Taxi- und Mietwagengewerbes


1. Faire Wettbewerbsbedingungen zwischen Taxi-Unternehmen und Mietwagenplattformen

Hintergrund:
In vielen bayerischen Städten – insbesondere in den großen Städten – fordern Taxi-Unternehmen die Einführung kommunaler Mindestbeförderungsentgelte, um “Dumping-Preise” und den ungleichen, marktverzerrenden Wettbewerb mit digitalen Mietwagenplattformen (namentlich Uber und Bolt) zu begrenzen. Taxis unterliegen strengen Tarif- und Beförderungspflichten, Mietwagen hingegen nicht, was de facto zu ungerechtfertigten Wettbewerbsnachteilen führt. 

Wahlprüfstein:
Wie wollen Sie als kommunaler Entscheidungsträger sicherstellen, dass Taxi-Betriebe und Mietwagenanbieter unter fairen und vergleichbaren Bedingungen im Markt agieren können (Herstellung des sogenannten „Level-Playing-Field“)? Unterstützen Sie beispielsweise die Einführung eines Mindestbeförderungsentgelts für Mietwagen innerhalb Ihres Zuständigkeitsgebietes und was konkret werden Sie dafür tun?

2. Kommunale Nutzung der Steuerungsinstrumente des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)

Hintergrund:
Durch die PBefG-Novelle 2021 haben Kommunen neue Instrumente wie Tarifkorridore, Mindestpreise und die Festlegung von Rückkehr- oder Bereitstellungsregeln erhalten. Diese werden bislang eher selten genutzt, bieten aber intelligente Gestaltungsspielräume für die lokale Verkehrspolitik. 

Wahlprüfstein:
Setzen Sie sich in Ihrem politischen Bereich dafür ein, dass Ihre Kommune die rechtlichen Steuerungsinstrumente des PBefG – etwa zur Tarifgestaltung oder zur Regulierung von Mietwagen-Angeboten – aktiver nutzt? Welche konkreten Maßnahmen würden Sie priorisieren?

3. Vollzugsdefizit beheben – Kommunale Behörden stärken

Hintergrund:
In vielen bayerischen Kommunen bestehen erhebliche Vollzugsdefizite bei der Kontrolle des Taxi- und Mietwagengewerbes. Zuständige Ordnungs- und Genehmigungsbehörden sind seit Jahren personell und finanziell mangelhaft ausgestattet. Fehlende Planstellen, mangelnde Fortbildung, unzureichende IT-Systeme und geringe Kontrollkapazitäten führen dazu, dass Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz und die korrespondierenden Verordnungen häufig nicht, lediglich vereinzelt oder nur verzögert verfolgt werden. 

Dies begünstigt illegale oder nicht rechtskonforme Verkehrsanbieter, verzerrt den Wettbewerb und schwächt das Vertrauen in den Rechtsstaat.

Wahlprüfstein:
Wie wollen Sie als kommunaler Mandatsträger konkret dazu beitragen, das Vollzugsdefizit im Taxi- und Mietwagengewerbe zu beheben? Setzen Sie sich für eine personelle Aufstockung, bessere technische Ausstattung und regelmäßige Qualifizierung der zuständigen Genehmigungsbehörden ein, um eine wirksame und gleichmäßige Rechtsdurchsetzung sicherzustellen, insbesondere die Massenverstöße der Plattform-Mietwagen wirksam zu unterbinden?

4. Integration des Taxi- und Mietwagenverkehrs in kommunale Mobilitätskonzepte

Hintergrund:
Taxis und Mietwagen sind wichtige Teile des städtischen Verkehrs, gerade als Ersatz, Ergänzung oder Verdichtung des ÖPNV – z. B. in Randzeiten, im Bereich der Anschlussmobilität oder ganz simpel: bei Schnee und Eis. Eine strategische Einbindung in kommunale Mobilitätskonzepte – wie beispielsweise das ÖPNV-Taxi – wird häufig nicht systematisch umgesetzt. 

Wahlprüfstein:
Welche Rolle werden Taxi- und Mietwagenangebote in Ihrem kommunalen Mobilitätskonzept spielen (z. B. für Anschlussmobilität, Nachtverkehr, Barrierefreiheit usw.)? Planen Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich Maßnahmen zur besseren Integration des Taxi- und Mietwagengewerbes z. B. in digitale Verkehrsplattformen, in Verkehrsverbünde oder die Einrichtung eines ÖPNV-Taxis?

 5. Förderung nachhaltiger und digitaler Mobilität im Gewerbe

Hintergrund:
Klimaziele und nachhaltige Mobilität betreffen auch das Taxi- und Mietwagengewerbe (bspw. Elektrifizierung der Flotte, Ladeinfrastruktur etc.) und sind im Übrigen auch gesetzliche Verpflichtung nach § 1 a PBefG. Kommunen können hier starke Impulse setzen, etwa durch Infrastrukturförderung oder Anreizsysteme. 

Wahlprüfstein:
Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich ergreifen, um ökologisch nachhaltige Taxi- und Mietwagenflotten zu fördern und aufzubauen? Unterstützen Sie kommunale Förderprogramme für E-Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur oder digitale Vernetzung (z. B. Fahrgastdaten-Integration)?


6. Faire Fahrpreise bei Sondervereinbarungen mit Krankenkassen (§ 51 PBefG)

Hintergrund:
Sondervereinbarungen nach § 51 PBefG erlauben Abweichungen von den behördlich festgelegten Taxitarifen, z. B. im Sozialbeförderungsbereich (Kostenträger Krankenkasse). In der Regel decken die dort vereinbarten Beförderungsentgelte jedoch nicht die tatsächlichen Kosten der Taxi‑ und Mietwagenunternehmen und sind daher nicht auskömmlich, insbesondere nicht im ländlichen Bereich. Dies führt zu enormer wirtschaftlicher Belastung der Leistungsanbieter und verzerrt den Wettbewerb nicht nur unerheblich. 

Wahlprüfstein:
Wie wollen Sie sicherstellen, dass Sondervereinbarungen mit Krankenkassen faire und auskömmliche Fahrpreise garantieren, die die Betriebskosten decken, einen angemessenen Unternehmergewinn garantieren, die Versorgungssicherheit gewährleisten und den Wettbewerb der Verkehrsformen nicht verzerren? Unterstützen Sie Maßnahmen für eine transparente und faire Vergütung und beteiligungsorientierte Verhandlungen mit den Kostenträgern im Sozialbeförderungsbereich?
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